
Objekt: Erweiterung Schulanlage Loreto Bewertung:
Ort: Zug
Art:  Projektwettbewerb
Verfahren:  offen anonym
Veranstalter: Stadt Zug, Baudepartement
Verfahrensbegleiter:Basler & Hofmann AG, Zürich
Publikation: 22.11.19
Nr.: 

Mängel des Verfahrens:

Beurteilung des BWA:
Der BWA Zentralschweiz begrüsst den offenen Projektwettbewerb.
Die Ordnung SIA gilt subsidiär, jedoch sind die Artikel 10 (Preisgericht), Artikel 17 
(Preissumme) und Artikel 27 (Ansprüche aus Wettbewerben) ausgenommen.

Mit der Abgabe werden veschiedene BIM-Modelle gefordert: ein Architekturmodell, ein 
Raummodell und ein Volumenmodell. Diese Leistungen sind im Wettbewerbsverfahren nicht 
relevant und auch nicht sinnvoll. Daneben wird von allen Teilnehmern eine 
Grobkostenschätzung gefordert, obwohl die Kosten der Projekte der engeren Wahl durch 
einen  beauftragten Bauökonomen berechnet werden. Alle diese Zusatzleistungen werden 
in der Preissumme nicht berücksichtigt. Für den Aussenraum wird ein Entwurf verlangt. Die 
Anforderungen und Beurteilungskriterien sind im Programm ausführlich beschrieben. Von 
den Teilnehmern (freiwillig) beigezogene Landschaftsarchitekten sollten deshalb Anrecht 
auf eine Beauftragung haben und die entsprechende Fachkompetenz sollte im Preisgericht 
vertreten sein.

Warum die Beauftragung nicht grundsätzlich 100% Teilleistungen umfasst, ist nicht 
nachvollziehbar. Ein Vorbehalt für den Fall, dass die Gewinner die Leistungen 
Kostenplanung und Bauleitung nicht erbringen können, wäre möglich. Die Regelungen 
bezüglich Gesamtleitung, BIM-Anforderungen und BIM-Koordination sind noch unklar und 
Teil der Vertragsverhandlungen. Als Verhandlungsbasis wird der Korrekturfaktor zuerst 
reduziert  auf 0.9 bis 1.0 und für die BIM-Leistungen,  welche noch definiert werden 
müssen, wieder um 0.05 bis 0.1 erhöht. Offensichtlich soll die BIM Leistung damit in die 
Grundleistungen verpackt werden. Darüber hinaus werden die aufwandbestimmenden 
Baukosten nicht nach SIA berechnet sondern in diversen Positionen reduziert und ein 
maximaler Stundensatz von 130.-/h definiert.

Der BWA Zentralschweiz bedauert, dass die an sich positive Verfahrenswahl durch eine 
beachtliche Anzahl fragwürdiger Regelungen zu einer insgesamt kritischen Beurteilung und 
einem roten Smiley führt.

- offener Projektwettbewerb anonym
- Urheberrecht bleibt bei Verfassern
- Absichtserklärung Beauftragung vorhanden

- Ausnahmeregelungen zu SIA 142
- Preissumme zu tief, Zusatzleistungen sind nicht berücksichtigt
- Beauftragung nur 58.5% Teilleistungen und unklare Regelung Gesamtleitung und BIM 
- Aufwandbestimmende Bausumme nicht nach SIA 102
- Wettbewerbsabgabe mit BIM-Modell gefordert
- nur 2 unabhängige Preisrichter
- Entwurf Aussenraum gefordert, Beizug Landschaftsarchitekten aber freiwillig und ohne 
Aussicht auf Beauftragung

Qualität des Verfahrens:


